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MANAGEMENT & RECHT

 DVZ-VERANSTALTUNGEN  

23. März
Frankfurt/Main ■

DVZ-Symposium „Logistik-Immo-
bilien“ mit Besichtigung der 
LUG-Anlage in der CargoCity Süd 
und des Logistikparks „Mainlog 
Gehespitz“ der ING Real Estate.

20. April
Berlin ■

Tag der Transportlogistik –„Wohin 
geht die Reise auf dem Güterver-
kehrsmarkt?“, „Synergie eff ekte 
nutzen – Logistikpotenziale 
stärken durch Kooperation und 
Integration in der Logistik“ sind 
nur einige Themen. Anschließend 
fi ndet die Verleihung des Koope-
rationspreises statt.

4. Mai
Hannover ■

2. DVZ-Stückgutsymposium 
„Stückgutkarten werden neu 
gemischt“ Namhafte Experten 
diskutieren über aktuelle Ent-
wicklungen, wobei die Positio-
nierung der mittelständischen 
Spediteure im Fokus steht.

5. Mai
Berlin ■

DVZ Future Day „Erfolgreich in 
der Logistikwelt im Jahr 2020“. 
Die Veranstaltung bietet einen 
Überblick über gesellschaft-
lichen, politischen und wirt-
schaftlichen Wandel und zeigt 
Auswirkungen auf Logistik auf.

26. Mai
Hamburg ■

DVZ-Konferenz „Nationales 
Transport-, Speditions- und 
Logistik recht“ mit Bundesrich-
ter Günter Pokrant und Dr. Beate 
Czerwenka, Justizminis terium. 
 
Infos und Anmeldungen über die 
DVZ, Fax: 040/237 14-333
 www.dvz.de ➔ Veranstaltungen

BÜCHER

Neue Entgelte für den
Lkw-Fernverkehr
Kalkulation Neue Frachtsätze für den 
Lkw-Fernverkehr werden mit der 
Broschüre veröff entlicht. Sie sind 
um 0,9 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr angehoben worden. Die Höhe 
richtet sich nach der Teuerungsrate, 
die das Statische Bundesamt jeweils 
im Januar bekanntgibt. Die Werte 
gelten als Verhandlungsgrundlage 
zwischen Frachtführern und Fracht-
zahlern. Denn seit 1994 sind die 
Sätze frei vereinbar. Die Broschüre 
beinhaltet ein Kostenrechnungs-
schema mit kurzen Erläuterungen 
und einem Muster einer Kostenrech-
nung. Um beiden Parteien – Fracht-
führer/Frachtzahler – das Ermitteln 

der einzelnen Frachtbeträge und 
die Vergleichbarkeit zu erleichtern, 
beinhaltet diese Broschüre zudem 
die früheren Sätze des Güterfern-
verkehrstarifes (GFT) mit dem Stand 
vom 1. Januar 1992 in EUR. Als Ori-
entierung ist das Buch sinnvoll. Zur 
eigenen markt- und kostenorien-
tierten Kalkulation ist es aber keine 
Alternative. DVZ 18.3.2010 (hec) 

„GVE  – Güterfern-Verkehrs-Entgelte“, 
unverbindliche Frachtvereinbarungs-Tabellen 
für den Güterfernverkehr, Bestell-Nr. , 
Preis , EUR, Verkehrsverlag Fischer, 
Düsseldorf. www.verkehrsverlag-fi scher.de

PRAXISTIPPS AUS RECHT UND VERSICHERUNG

Schadensort entscheidet in der
Luftfracht über die Haftungshöhe 

Die Frage: Wir organisieren für einen 
Kunden regelmäßig den Versand von 
Ware aus Spanien nach Russland. Die 
Sendungen werden absprachegemäß 
unter einem Luftfrachtbrief zunächst 
von Spanien nach Deutschland gefl o-
gen und dann von Deutschland aus 
weiter nach Russland. In der Vergan-
genheit sind uns öfter Sendungen 
auf dem Flughafen Madrid abhanden 
gekommen. Haften wir für diese Ver-
luste unbegrenzt? 

Die Antwort: Nein, sagt der Bundesge-
richtshof (BGH) in seinem Urteil vom 
22. Oktober 2009 (AZ: I ZR 88/07). 
Zwar gilt grundsätzlich, dass Russ-
land noch nicht das Übereinkommen 
zur Vereinheitlichung bestimmter 
Vorschriften über die Beförderung 
im internationalen Luftverkehr vom 

28. September 1999 (kurz Montrealer 
Übereinkommen 1999 oder MÜ) unter-
zeichnet hat. Auf Lufttransporte nach 
Russland fi ndet grundsätzlich daher 
noch das ältere internationale Luft-
verkehrsabkommen, das sogenannte 
Warschauer Abkommen (WA) Anwen-
dung. Dieses sieht für den Fall einer 
leichtfertigen oder vorsätzlichen Scha-
densherbeiführung eine volle Haftung 
des Luftfrachtführers vor, wie sie auch 
aus dem deutschen Transportrecht 
bekannt ist (vergleiche Artikel 25 WA 
1955). Dem Montrealer Übereinkom-
men ist solch eine Haftungsdurchbre-
chung jedoch fremd (vgl. Art. 22 Abs. 
3 MÜ). In dem oben erwähnten Urteil 
stellt der BGH jedoch klar, dass sich der 
Luftfrachtführer auch auf ein für ihn 
günstigeres Haftungsregime berufen 
kann, wenn die Transportteilstrecken 

vorher bekannt oder zwischen den 
Parteien vereinbart waren. Da Spanien 
und Deutschland beide Unterzeichner-
staaten des Montrealer Übereinkom-
mens sind, darf sich der Luftfrachtfüh-
rer im vorliegenden Fall auch auf die 
Haftungsbegrenzungen des Montre-
aler Übereinkommens von 19 Sonder-
ziehungsrechten pro kg der Sendung 
berufen. 

Der Praxistipp: Immer mehr Staaten tre-
ten dem modernen Montrealer Über-
einkommen bei. Damit schwindet die 
Bedeutung des Warschauer Abkom-
mens weiter. Es ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass das Warschauer Abkom-
men weiterhin bei einer Vielzahl von 
Transporten – beispielsweise auf den 
afrikanischen oder asiatischen Konti-
nent – noch Anwendung fi ndet. Das 

Urteil des Bundesgerichtshofs bie-
tet eine zusätzliche Chance für Luft-
frachtführer und Spediteure, ihre Haf-
tungsrisiken zu reduzieren. Im Scha-
denfall sollte daher nicht vorschnell 
ein „schlechter Vergleich“ abgeschlos-
sen werden. Vielmehr ist anhand der 
Schnittstellenkontrollen nachzuver-
folgen, wo auf welcher Luftteilstre-
cke der Schaden eingetreten ist. Mög-
licherweise triff t für den Teil noch das 
MÜ mit seiner Haftungsbegrenzung 
zu. Dies kann dann, wie geschildert, 
zu einer erheblichen Verbesserung der 
Verhandlungsposition des Luftfracht-
führers führen.  DVZ 18.3.2010  

Carsten Vyvers, Rechtsanwalt und Speditions-
kaufmann, Kanzlei Arnecke Siebold Rechtsan-
wälte Partnerschaftsgesellschaft, Frankfurt am 
Main. Kontakt über hector@dvz.de

Rechtsanwalt
Carsten Vyvers
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Mehr Zeit für die
wirklich schwarzen Schafe

Wincanton hat ein IT-gestütztes Kreditmanagement eingeführt / Erste Erfahrungen sind positiv 

In wirtschaftlich schlechten Zeiten 
sinkt auch die Zahlungsmoral. Umso 
wichtiger ist es, das Zahlungsverhal-
ten regelmäßig zu erfassen und zu 
überwachen, um Entwicklungen früh-
zeitig zu erkennen und entsprechend 
agieren zu können. Ein IT-gestütztes 
Kreditrisikomanagement kann dabei 
hilfreich sein, wie das Beispiel „Win-
canton“ der IT- und Unternehmensbe-
ratung Prof. Schumann zeigt. 

Wincanton hatte sich entschieden, 
das hausinterne Kreditrisikomanage-
ment weiter zu verbessern. Das Unter-
nehmen entschied sich, das Credit Ap-
plication Managers (CAM) der Prof. 
Schumann GmbH, Göttingen einzu-
führen. CAM ist eine modular aufge-
baute Software, die sämtliche Kredit-
managementprozesse unterstützt.

Zielsetzung von Wincanton war, die 
manuellen Prozesse innerhalb des Kre-
ditmanagement-Workfl ow weitestge-
hend zu automatisieren, Kreditakten 
zu digitalisieren sowie Wiedervorlagen 
und Handlungsanweisungen in den Ar-
beitsablauf (Workfl ow) zu integrieren.

Ziele bei der Einführung. Zum Projekt-
start formulierten Beate Rosenzweig, 
Leiterin Cash & Credit Management bei 
Wincanton, und ihr Projektteam we-
sentliche Ziele, die mit der Einführung 
von CAM erreicht werden sollten. Im 
Vordergrund stand, die Außenstands-
dauer zu verkürzen und die Forde-
rungsausfälle zu reduzieren. Um das zu 
erreichen, war es unerlässlich, die For-
derungen kontinuierlich und fundiert 
zu prüfen sowie den Gesamtkundenbe-
stand permanent zu überwachen. 

Um Entwicklungstendenzen früh-
zeitig erkennen und prognostizieren 
zu können, sollten wesentliche Da-
ten, Kennzahlen und Bonitätsbeur-
teilungen unbedingt historisiert wer-
den. Als perspektivisches Ziel wurde 
angeführt, die CAM-Nutzung über das 
zentrale Rechnungswesen hinaus aus-
zuweiten. Rund 50 Niederlassungen 

sollen langfristig Zugriff  auf für sie re-
levante Inhalte haben.

Der Projektstart. Das Projekt startete 
mit drei Workshops, bei denen neben 
den technischen Gegebenheiten und 
Anforderungen die fachlichen Beson-
derheiten erarbeitet wurden. Außer-
dem ist die bisherige Kreditpolitik 
in die mit CAM verbundenen Regel-
werke eingearbeitet worden. Im An-
schluss wurden die Vorsysteme an-
gebunden, um 
beispielsweise die 
Stammdaten über-
nehmen und wert-
volle Zahlungser-
fahrungen aus der 
Finanzbuchhaltung gezielt auswerten 
zu können. Die Phase des Fachtests 
wurde mit einer umfassenden Schu-
lung eingeleitet.

An dieser Stelle zeigte sich, wie 
wichtig es für die erfolgreiche Einfüh-
rung einer Softwarelösung ist, wenn 
die Entscheidungsprozesse transpa-
rent und die beteiligten Mitarbeiter 
eingebunden sind. Ohne Scheu er-
kundete das Team des zentralen Rech-
nungswesens CAM mit all seinen De-
tails. Anja Kadel, Credit Controller, 
bündelte und priorisierte die Ände-
rungswünsche, die kurzfristig ange-
passt wurden, bevor CAM schließlich 
produktiv eingesetzt wurde.

Kritischer Rückblick. Nach knapp 
einem Jahr Nutzung war es an der 
Zeit, kritisch zu prüfen, ob die Ziele 
erreicht wurden. Im Hause Wincan-
ton ist CAM ein fester und vor allem 
positiv belegter Bestandteil des Ar-
beitsalltags im zentralen Rechnungs-
wesens geworden. Das ist durchaus 
nicht selbstverständlich. Sämtliche 
Debitorenkonten werden jetzt konti-
nuierlich erfasst und beobachtet und 
individuell bewertet. Das war vorher 

in dem Umfang 
nicht möglich. 
Zeiten, in denen in 
Teilbereichen Li-
sten abgeglichen 
werden mussten, 

um Bonitätsverschlechterungen zu 
erkennen, sind vorbei.

Die Kreditmanagement-Software 
informiert die zuständigen Mitar-
beiter mit Hilfe intelligenter To-Do 
(Handlungs)-Listen über individuell 
gewünschte Sachverhalte. Sämtliche 
für die Bonitätsbeurteilung relevante 
Kriterien (zum Beispiel interne Zah-
lungserfahrungen sowie externe Infor-
mationen von Wirtschaftsauskunfteien 
und verschiedenen Zahlungserfah-
rungspools) sind elektronisch verfüg-
bar und werden historisiert. Sie kön-
nen als Frühwarnkriterien sinnvoll 
genutzt werden. Die operativen Fach-
bereiche, die vor der Einführung von 

CAM nur bedingt Zugriff  auf Informa-
tionen des Kreditmanagements hat-
ten, sind mittlerweile mit ausgewähl-
ten Lesefunktionen ausgestattet. Das 
unterstützt die Akzeptanz und Durch-
setzung einer unternehmenseinheit-
lichen Kreditpolitik positiv. Insgesamt 
ist die Anzahl der Nutzer auf rund 180 
gewachsen.

Bewertungsanpassungen. Der Credit 
Application Manager (CAM) lässt sich 
sowohl an die unternehmensindividu-
ellen Anforderungen und Gegeben-
heiten als auch an veränderte externe 
Rahmenbedingungen anpassen. In re-
gelmäßigen Intervallen ist es sinnvoll, 
die Regeln und die daraus resultie-
renden Bonitätsbeurteilungen und Li-
mitvergaben zu prüfen und anzupas-
sen. Derartige Veränderungen sollten 
regelmäßig statistisch gestützt und 
fachlich validiert erfolgen.

Auf diese Weise entsteht ein intelli-
gentes System, das zum einen die Kre-
ditmanagement-Prozesse enorm ver-
schlankt, die Eff ektivität erhöht und 
Forderungsausfälle sowie Außenstands-
dauer verringert. Zum anderen kann der 
Kreditmanager die kostbare Ressource 
Zeit nun denjenigen Fällen und Problem-
stellungen im Debitorenmanagement 
widmen, für die mit Hilfe standardi-
sierter Verfahren keine Lösung herbei-
zuführen ist.  DVZ 18.3.2010 (hec/gm)

TIPP

Kostenlose Infotage
Das Beratungs- und Softwareunter-
nehmen Prof. Schumann GmbH bie-
tet kostenlose Infotage zum Thema 
Kreditrisikomanagement: 

15. April in Hamburg ■

22. April in Köln ■

06. Mai in Frankfurt/Main ■

17. Juni in  München ■

24. Juni in Düsseldorf ■

 www.prof-schumann.de 

Ob Schafe oder Außenstände – beide kommen nie vollzählig zurück. Dagegen hilft nur genaue Erfassung und Beobachtung.
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Vorbei sind die Zeiten,
in denen Listen
abgeglichen wurden 


